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ANFRAGEBEAITT1.10RTUlTG 

Betr. : Anfrage der AbgcoT.dneten ZUD Nationalrat REGENSBURG3R, 
Dr. IillIlIEI, , r-IUBER und Genossen, Nr. 1529/J. 

Der r:li t Ablauf des 31.12.1973 freigc1·iOrq.ene Dienstpostsn 

des Polizeidirektors der Bundespolizeidirektion Innsbruck wurde 

im November 1973 im. Bereich der .8icher11ei tsdirektionen 1..1.nd Bun-
., 1" b h" " 1 ' , ,. d B .j... d D' +­Qespo 1ze1 eLOrQen ausgosclrleoen, WODel en eam0en es. lonsu-

zl:!eiges Rechtskundißer Dienst bei den Bundespolizeibehörden von 

der Dionstklasse VI (diese eingeschlossen) aUf'/Iärts, dio sich 

um den Dienstposten bewerben wollten, eine Frist flir die Vor­

lage irlrer Be1:ierbungen bi s zum 7.12.1973 eingeräumt vm:r:de. 

Innerhalb der gesetzten Frist haben sich folgende Boamte 

um den ausgeschriebenen Dienstposten b e "\10 rb en : 

1. Uirkl.Hofrat DJ::. Friec.rich UIBERREITER, 10.7.1917 gob., 

Dienstrang in der Dienstklasse VIII 1.1.1971, 

in Zeitpunkt der Bewerbung Leiter der staatspolizeilichen 

Abtoilung der Bundespoli zeidirek"!;ion Innsb~C'uck, 

let zte Disn;Jtbc\lrteilung tI ausge zeichnet tl 
• 

2. Ooe:cpolizeirat Günter HAT1PEL, 14.'-1-.1913 geb., 

Dienstrang in der Dicnstklasse VII 1.1.1967, 

im Zeitpunkt der Be';mrbung I.,ei tor der Präsidialabteilung 

der Bundespolizeidirektion Innsbruck, 

letzte DicDstbeurtcilung lI ausc;czeic-r.t.net!!. 
7, ~ Ol'''''nno 1 l' '7 0l' ,~r,.J... D-..... ·'Lj'·..,-; e· U11'-,L' eIl ('-I"')T,'ID7;:r::,~n\. ?O, 1 1 C)~() f?,c'o., ./ /o.J~-,J-..L __ """ ........ -Lco..u J... _ .L..L ~ u.UJ ~ ..... ~.L, L_""e_ • ./--' ~ 

Dienstrang in der Dionstklasse VII 1.7.1968, 

in Zei tpunkt der BC':'Jerbung Leiter der krimina1l)olizeilichcn 

Abteilung der Bundcspolizeidiroktion Innsbruck, 

letzte Dienic:;tbeu:cteilung 11 ausge zeichnet 11 • 

1+. Obsrpolizeirat Dr. Johann OBERJ!'ORCHER, 28.7.1927 geb., 

Dienstrang in der Dienstklasse VII 1.7.1971, 

im Zeitpunkt der Bewerbung Leiter der verwaltungspolizei­

lichen Abteilung der Bundcspoli zeidirektion Inn:::'-bruck, 

letzte Dienstbeurteilung flausgezeichnet'l. 
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5. Polizeirat Dr. Rudolf ZIT~GIJER, 20.3.1929 geb., 
Dienstrang in der Dienstklasse VI 1.7.1972, 
im Zeitpunkt der Bewerbung Referent beim Bezirkspolizeikommis­
sariat Penzing der Bundespolizeidirektion Wien, 
letzte Dienstbeurteilung "ausgezeichnet". 

Aus dem Kreise dieser Bewerber habe ich zunächst den vier 
Abteilungsleitern der Bundespolizeidirektion Innsbruck den Vorrang 
gegenüber dem jüngsten Bewerber, der bisher noch nicht in einer 
leitenden Funktion verwendet worden ist, eingeräumt. Von den ver­
bleibenden vier Beamten der Bundespolizeidirektion Innsbruck, die 
alle auf dienstliche Erfahrung in einer leitenden Funktion hinwei­
sen können und mit "ausgezeichnet" beurteilt sin~, habe ich im 
Hinblick auf eine anzustrebende Kontinuität in der Führung der 
Bundespolizeibehörde jenen Beamten ausgewählt, der nicht nur nach 
seinem Dienstrang, sondern auch im Hinblick auf das Lebensalter 
geeignet erscheint, diese Kontinuität zu gewährleisten. Ich glaube, 

bei diesen Überlegungen die in der Anfrage unter Ziffer 1 angeführ­
ten Gesichtspunkte ausreichend berücksichtigt zu haben. 

Die Herstellung des Einvernehmens mit dem Landeshauptmann 
ist bei Bestellung der Leiter von Bundespolizeibehörden nicht vor­
geschrieben. Ich habe dessen ungeachtet vor der'Bestellung des Ober­
polizeirates Dr. Friedrich GREIDERER zum Polizeidirektor der Bundes­
polizeidirektion Innsbruck mit dem Herrn Landeshauptmann von Tirol 

gesprochen und Verständnis für die Überlegungen, die mich zur Aus­

wahl dieses Beamten bestimmten, gefunden. 
Wie sich aus den §§ 9, 12 und 14 des Bundes-Personalvertre­

tungsgesetzes, BGBl. Nr. 133/1967, ergibt und auch von der Perso­

nalvertretungs-Aufsichtskommission bereits mehrfach festgestellt 
wurde, kommt eine Mitwirkung eines Organs der Personalvertretung 
nur dem Leiter der Dienststelle gegenüber in Betracht, bei der der 
Ausschuß errichtet ist. Bei der Bestellung eines Beamten zum Lei­
ter einer Bundespolizeibehörde handelt es sich um eine Verfügung 
der Zentralstelle. Insoweit dabei eine Mitwirkung der Personalver­
tretung überhaupt in Frage kommt, wäre hiezu nur der Zentralaus­
schuß berufen. Im konkreten Fall ist der zuständige Zentralausschuß 
für die Bediensteten der sonstigen Dienstzweige beim Bundesministe­
:ciu::~ für Inner8:3 llLl ;:;cino :::tellungnahn<3 zu dc:::, Absicb,~~, dc:n Ob8:L'-

polizcirc!c Dr. FI'ioclrich G:lEID3:RER zurl Polizoidircktor dGr :3undcs­

polizeidir8ktion Innsbruck zu bestellen, gebeten '.!Orde:'l und hat 

dieser Absicht ZU3cstinmt. 

15. Jänner 1974 
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